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Die Regelungsinhalte zu den Auslage-
rungen ergeben sich grundsätzlich 
aus den allgemeinen Anforderungen 
an eine ordnungsgemäße Geschäfts-
organisation nach § 25a Abs.1 Kredit-
wesengesetz (KWG) sowie im Speziel-
len aus § 25b KWG. Der Inhalt des 
§ 25b KWG wiederum wird als Ver-
waltungsvorschrift in den Mindestan-
forderungen an das Risikomanage-
ment (MaRisk) unter AT 9 näher 
präzisiert. MaRisk AT 9 definiert eine 
Auslagerung und befasst sich mit 
deren Zulässigkeit. Es werden die We-
sentlichkeit einer Auslagerung und 
die sie bestimmende Risikoanalyse 
aufgezeigt. Anforderungen an die 
Auslagerungsverträge sowie zur Steu-
erung und Beendigung der Auslage-
rungen schließen sich an. 

Neben der zentralen Darstellung in 
MaRisk AT 9 wird jedoch ergänzend 
an diversen Stellen der MaRisk auf An-
forderungen zu Auslagerungen einge-
gangen, wie beispielsweise unter AT 3 
(Gesamtverantwortung der Geschäfts-
leitung), AT 4.2 (Strategien), AT 4.3.1 
(Aufbau- und Ablauforga nisation), AT 
4.3.2 (Risikosteuerungs- und -control-
lingprozesse), AT 5 (Organisations-
richtlinien), AT 7.3 (Notfallkonzepte) 
sowie BT 2.1 (Aufgaben der Internen 
Revision).

Die Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht (BaFin) hat 
am 19. Februar 2016 das Konsultati-
onspapier zur 5. Novelle der MaRisk 
veröffentlicht. Der Entwurf dieser 
Novelle sieht unter anderem deutliche 
Anpassungen im Bereich der Auslage-
rungen in Form von zusätzlichen An-
forderungen sowie in Form von 
 Klarstellungen vor. Die wesentlichen 
vorgesehenen Veränderungen werden 
in einem gesonderten Abschnitt die-
ses Beitrags zusammengefasst. Bei Re-
daktionsschluss dieser FLF-Ausgabe 
war die Verabschiedung der Novelle 
noch nicht erfolgt. Die Angaben der 
AT-Textziffernverweise (Tz.) beziehen 
sich im Folgenden deshalb auf die 
derzeit noch gültige Fassung der Ma-
Risk aus dem Dezember 2012. 

Erfassung von  
Auslagerungen

Basis der prüferischen Tätigkeit ist 
es, die bestehenden vertraglichen Be-
ziehungen zu erfassen beziehungs-
weise zu ermitteln, wie das Institut 
eine vollständige und richtige Er fas-
sung ihrer vertraglichen Beziehungen 
gewährleistet. Die Informationen da-
für lassen sich verschiedenen Quellen 
entnehmen. Möglich sind beispiels-

weise bestehende Vertragsdateien, 
Vertrags- und Auslagerungsübersich-
ten oder zentrale Vertragsablagen. Bei 
bestehenden Auslagerungen geben 
dazu die Prüfungsergebnisse der In-
ternen Revision wichtige Hinweise. Im 
Ergebnis dieser Bestandsaufnahme er-
gibt sich aus prüferischer Sicht die 
grundsätzliche Einschätzung, ob das 
Institut einen jederzeitigen vollständi-
gen Überblick über seinen Bestand an 
Auslagerungsverträgen hat. Zudem 
wird bei der Erfassung der vertrag-
lichen Beziehungen bereits erkennbar, 
ob das Institut möglicherweise nicht 
auslagerungsfähige Tätigkeiten, insbe-
sondere Leitungsauf gaben, ausgela-
gert hat.

Nach vollständiger Erfassung der 
vertraglichen Beziehungen ist zu be-
stimmen, ob es sich dabei um Auslage-
rungen im Sinne der MaRisk handelt. 
Insbesondere ist eine Auslagerung von 
einem nicht als Auslagerung auszu-
legenden Fremdbezug von Leistungen 
zu unterscheiden. Die Definition einer 
Auslagerung ergibt sich aus MaRisk AT 
9 Tz. 1.
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Sofern eine Auslagerung im Sinne 
der MaRisk vorliegt, muss der Prüfer 
sich ein Bild darüber verschaffen, ob 
das Institut eine aussagefähige und 
nachvollziehbare Risikoanalyse zur 
Bestimmung einer wesentlichen oder 
unwesentlichen Auslagerung vorge-
nommen hat und ob er diese Beurtei-
lung gerechtfertigt findet. Die Risiko-
analyse dient dann vor allem der 
Überprüfung, ob diese Auslagerung 
sinnvoll durchgeführt werden kann, 
der Anbieter die Leistung adäquat er-
bringen kann, die erforderlichen Kon-
trollen implementiert sind et cetera. 
Insoweit können sich dann  wiederum 
Erkenntnisse für die Geschäfts- und 
Risikostrategie der Gesellschaft erge-
ben.

Die grundsätzlichen Anforderun-
gen an eine angemessene Risiko-
analyse sind in den MaRisk AT 9 Tz. 2 
zwar dargelegt, eine konkrete auf-
sichtsrechtliche Vorgabe hinsichtlich 
der Form und Ausgestaltung einer 
derartigen Risikoanalyse besteht aller-
dings nicht. Es muss aber gefordert 
werden, dass abhängig von Art, Um-
fang, Komplexität und Risikogehalt 
der Auslagerung alle wesentlichen As-
pekte im Zusammenhang mit der 
Auslagerung Berücksichtigung fin-
den. Als derartige Kriterien gelten 
 beispielsweise Abhängigkeiten, Know-
how-Verlust, Einfluss nahme mög-
lichkeiten, Qualität der Leistungs-
erbringung sowie Reaktionen bei 
mangelbehafteter Leistungserbrin-
gung, sonstige bisherige Erfahrungen 
und viele weitere. Außerdem sind 
 Gewichtungen bei den einzelnen Risi-
koaspekten durchaus vorstellbar. 

Nach Festlegung der wesentlichen 
Auslagerungen müssen zudem die-
jenigen Auslagerungsbeziehungen 
identifiziert werden, deren unbeab-
sichtigte oder unerwartete Beendi-
gung eine erhebliche Beeinträchti-
gung der Geschäftstätigkeit nach sich 
ziehen könnte. Eine weitere Anfor-
derung an die Risikoanalyse ist, dass 
die maßgeblichen Organisationsein-
heiten und im Rahmen ihrer Aufga-
ben die Interne Revision einbezogen 
worden sind. Ferner muss bei einer 

wesentlichen Änderung der Risikosi-
tuation eine neue Risikoanalyse erfol-
gen. Es sollten daher Kriterien defi-
niert sein, die eine neue Risikoanalyse 
nach sich ziehen würde. Die 5. Ma-
Risk-Novelle sieht an dieser Stelle eine 
Anpassung dahingehend vor, dass 
eine neue Risikoanalyse nicht erst bei 
wesentlichen Änderungen der Risiko-
situation, sondern regelmäßig sowie 
anlassbezogen zu erfolgen hat.

Der Prüfer wird sich davon über-
zeugen, ob diese Anforderungen in 
ihrer Gesamtheit erfüllt wurden und 
ob das Institut über Vorkehrungen 
verfügt, die auch zukünftig die Erfül-
lung der an die Auslagerung gestellten 
Anforderungen sicherstellen. Dabei 
geht es ausdrücklich nicht nur um die 
Erfüllung aufsichtsrechtlicher Anfor-
derungen im Sinne der MaRisk. So 
könnten beispielsweise schlecht 
durchgeführte Auslagerungen im Be-
reich des Rechnungswesens die 
Grundsätze ordnungsgemäßer Buch-
führung in Frage stellen et cetera.

Die im Rahmen von Prüfungen 
häufig erkannten Mängel bei der Er-
fassung der Vertragsbeziehungen und 
der Durchführung einer Risikoana-
lyse lassen sich wie folgt zusammen-
fassen:

 Die Erfassung der Vertragsbezie-
hungen ist nicht vorhanden oder 
aufgrund unzureichender Aktivi-
täten und Prozessvorgaben des In-
stituts unvollständig. Eine Erfas-
sung der fehlenden Verträge in 
einer Risikoanalyse ist somit nicht 
erfolgt.

 Die Risikoanalyse wurde nicht 
durchgeführt/aktualisiert oder zu 
spät vorgenommen, beispielsweise 
erst nach Abschluss des Auslage-
rungsvertrages.

 Es gibt keine oder nur eine unzu-
reichende Dokumentation; die 
Nachvollziehbarkeit der gewonne-
nen Ergebnisse ist nicht oder nur 
eingeschränkt gegeben.

 Die Ergebnisse der Risikoanalyse 
weisen Fehler auf.

 Es gibt keine oder eine fehlerhafte 
Einschätzung der unerwarteten 

und unbeabsichtigten Beendigun-
gen von Auslagerungen auf die 
Geschäftstätigkeit des Instituts.

 Die maßgeblichen Organisations-
einheiten und/oder die Interne 
Revision wurden bei der Risiko-
analyse nicht einbezogen.

 Wichtige Risikoaspekte fehlen 
oder wurden nur unzureichend 
berücksichtigt.

 Es liegen konzeptionelle Mängel 
in der Durchführung der Risiko-
analyse vor.

Auslagerungsverträge

Die MaRisk stellen konkrete An-
forderungen an die Ausgestaltung der 
Verträge bei wesentlichen Auslage-
rungen. Der Prüfer wird sich regelmä-
ßig einen Überblick verschaffen, ob 
die vorgesehenen Mindestinhalte in 
den Verträgen vollständig und ausrei-
chend klar geregelt wurden. Dabei 
muss gewährleistet sein, dass die ver-
traglichen Anforderungen im Falle 
von Weiterverlagerungen auch künf-
tig erfüllt bleiben. Es empfiehlt sich, 
Juristen bei der Ausgestaltung der 
Auslagerungsverträge einzubeziehen.

Schwerwiegende Mängel ergeben 
sich grundsätzlich dann, wenn ver-
tragliche Regelungen bei Auslagerun-
gen gänzlich fehlen, veraltet oder un-
gültig sind. Ältere Vereinbarungen 
werden mitunter durch mehrere zwi-
schenzeitliche Nachträge, Anpassun-
gen und Zusatzvereinbarungen er-
gänzt und verändert, was eine 
Nachvollziehbarkeit erschwert und 
manchmal zu widersprüchlichen Er-
gebnissen führt.

Daneben können in den bestehen-
den und rechtsgültigen Auslagerungs-
verträgen von den MaRisk geforderte 
Vertragsbestandteile gänzlich fehlen, 
oder unzureichend formuliert sein, 
wie beispielsweise

 Leistungsspezifikation,
 Vereinbarung von Prüfungsrech-

ten,
 Vereinbarung von Informations- 

und Berichtspflichten,
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 Vereinbarung von Kündigungs-
rechten und -fristen,

 Regelungen bei Weiterverlagerun-
gen,

 IT-Sicherheits- und Datenschutz-
anforderungen,

 Verpflichtung zur Information bei 
negativen Entwicklungen,

 Kriterien zur Leistungsbeurtei-
lung.

Steuerung  
und Überwachung

Nach MaRisk AT 9 Tz. 7 muss das 
Institut die mit wesentlichen Auslage-
rungen verbundenen Risiken ange-
messen steuern und die ausgelagerten 
Tätigkeiten überwachen. Dies ergibt 
sich aus MaRisk AT 4.3.2 Tz. 2, wo-
nach die ausgelagerten Tätigkeiten 
und Prozesse in die Risikosteuerungs- 
und -controllingprozesse des Instituts 
eingebunden sein müssen. Dazu ge-
hören insbesondere die Kontrolle der 
Qualität der von dem Auslagerungs-
institut erbrachten Leistungen sowie 
die permanente Kontrolle der den 
Auslagerungen innewohnenden Risi-
ken. Der Prüfer wird die hierzu ge-
troffenen Maßnahmen aufnehmen 
und sich von deren Durchführung 
und Wirksamkeit überzeugen.

Das Institut muss zur Wahrneh-
mung der Kontrollaufgaben darüber 
hinaus Verantwortlichkeiten festgelegt 
haben, die unter anderem regelmäßig 
die Qualität der erbrachten Leistun-
gen überprüfen und bewerten. Dies 
kann im Regelfall im Wege von Be-
richterstattungen, aber auch aus sons-
tigen Informationen erfolgen, wie bei-
spielsweise Störungsmeldungen. Die 
Verantwortlichen haben die erbrach-
ten Leistungen auszuwerten und gege-
benenfalls Rückschlüsse auf das eigene 
Risikomanagement zu ziehen.

Mängel im Rahmen der Steuerung 
und Überwachung der Auslagerungen 
ergeben sich folgerichtig insbeson-
dere

 bei einer gänzlich fehlenden oder 
unzureichenden Überwachung 

des Dienstleisters beziehungsweise 
der Qualität seiner erbrachten 
Leistungen,

 bei fehlenden Konsequenzen bei 
Vertragsverletzungen oder unge-
nügenden Leistungsqualitäten,

 aufgrund fehlender Regelungen 
von Verantwortlichkeiten,

 bei fehlenden oder unklaren Leis-
tungsbeurteilungsmaßstäben,

 bei einer mangelhaften Informa-
tionspolitik/Berichterstattung des 
Auslagerungsunternehmens und 
damit einhergehend nur eine ein-
geschränkte Steuerung und Über-
wachung durch das auslagernde 
Institut,

 bei einer fehlenden oder unzurei-
chenden Auswertung der Bericht-
erstattung des Dienstleisters,

 bei einer unzureichenden Berück-
sichtigung beziehungsweise Be-
urteilung von Weiterverlagerun-
gen.

Beendigung von  
Auslagerungen

Nach MaRisk AT 9 Tz. 5 muss ein 
auslagerndes Institut bei beabsichtig-
ten und erwarteten sowie für unbeab-
sichtigte und unerwartete Beendigun-
gen von Auslagerungsverhältnissen 
Vorkehrungen treffen, um die Konti-
nuität und Qualität der ausgelagerten 
Aktivitäten und Prozesse auch nach 
Beendigung zu gewährleisten. 

Bei unbeabsichtigten und uner-
warteten Beendigungen von Aus-
lagerungsverhältnissen sind zudem 
Handlungsoptionen festzulegen und 
auf ihre Durchführbarkeit hin zu prü-
fen. Dies besagt allerdings nicht, dass 
die Aufsicht den Abschluss von Er-
satzverträgen mit alternativen Dienst-
leistern erwartet. Handlungsoptionen 
sind nur für diejenigen wesentlichen 
Auslagerungsverhältnisse festzulegen, 
bei denen die Beendigung der Leis-
tungsbeziehungen zu einer erheb-
lichen Beeinträchtigung der Ge-
schäftstätigkeiten führen würde. Das 
bedeutet für das Institut, dass derar-
tige wesentliche Vertragsbeziehungen 
vorab identifiziert werden müssen.

Die 5. MaRisk-Novelle sieht für 
unbeabsichtigte und unerwartete Be-
endigungen von Auslagerungsverhält-
nissen mit erheblichen Beeinträchti-
gungen der Geschäftstätigkeit weitere 
Anforderungen in Form von Aus-
stiegsstrategien beziehungsweise die 
Berücksichtigung in Notfallplänen 
vor. Die Durchführung dieser Anfor-
derung ist entsprechend zu dokumen-
tieren. Der Prüfer wird anhand dieser 
Dokumentationen die beabsichtigten 
Vorkehrungen und Handlungsoptio-
nen entsprechend würdigen.

Weiterverlagerungen

Auslagerungsunternehmen opti-
mieren ihre Leistungen oder ihre 
 Kostenstruktur mitunter durch die 
 Weiterverlagerung einzelner Dienst-
leistungen auf andere Unternehmen. 
Dieser Leistungsbezug kann aus Sicht 
des auslagernden Instituts wiederum 
eine wesentliche oder nicht wesent-
liche Auslagerung darstellen. Es bil-
den sich möglicherweise Ketten, 
wobei das auslagernde Institut auch 
im Falle  derartiger Weiterverlagerun-
gen nach  MaRisk AT 9 Tz. 9 für die 
Ordnungsmäßigkeit der ausgelager-
ten Aktivitäten und Prozesse verant-
wortlich bleibt. Darum ergeben sich 
für das Institut in solchen Fällen da-
rüber hinausgehende Herausforde-
rungen. So muss der weitergeleitete 
Dienstleistungsbezug dem auslagern-
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den Institut grundsätzlich erst einmal 
bekannt sein. Es sollten also in den 
Auslagerungsverträgen ent sprechende 
Vereinbarungen zu Weiterverlagerun-
gen und den daraus entstehenden In-
formationspflichten aufgenommen 
werden. 

Doch auch mit entsprechenden 
vertraglichen Vereinbarungen stellen 
sich unter Umständen Probleme in der 
 effizienten Nutzung der mit zuneh-
mender Auslagerungsebene häufig ab-
nehmenden Informationsmenge und 
-qualität ein, zumal das Institut mit 
dem Subdienstleister in keinem direk-
ten Vertragsverhältnis steht.  Daraus 
können erneut Risiken resultieren, die 
bei der Risikoanalyse entsprechende 
Berücksichtigung finden müssen.

Weitere  
Prüfungshandlungen

Nach MaRisk AT 4.2 Tz. 1 müssen 
bei umfangreichen Auslagerungen in 
den Strategien entsprechende Ausfüh-
rungen zu diesen festgehalten werden. 
Zwar ist der Inhalt der Geschäftsstrate-
gie grundsätzlich nicht Gegenstand 
einer Prüfung, die MaRisk-Konformi-
tät und damit die Vollständigkeit und 
Sinnhaftigkeit der Geschäftsstrategie 
sowie deren Konsistenz zur Risiko-
strategie fallen jedoch durchaus in die 
Prüfertätigkeit. Dies umso mehr, da 
die Einbindung der Auslagerungen 
auf die Beurteilung des internen  
Kontrollsystems ausstrahlt, und zwar 
sowohl in der Beurteilung der Aufbau- 
und Ablauforganisation (MaRisk AT 
4.3.1 Tz. 2) als auch in der Beurteilung 
der Risikosteuerungs- und -control-
lingprozesse (MaRisk AT 4.3.2 Tz. 2). 

Nach MaRisk BT 2.1 Tz. 1 sind die 
wesentlichen Auslagerungen in den 
Prüfungsplan der Internen Revision 
aufzunehmen. Die Beurteilung der 
ordnungsgemäßen und angemessenen 
Aufgabenerfüllung der Internen Revi-
sion liegt wiederum im Aufgabenbe-
reich des Prüfers. Dies ist auch vor dem 
Hintergrund zu sehen, dass der Ab-
schlussprüfer sich möglicherweise ge-
zwungen sieht, Prüfungshandlungen 

auch in dem Auslagerungsunterneh-
men vorzunehmen, wenn das  Institut 
und die Interne Revision dies nicht 
ausreichend getan haben.

Um ihren Aufgaben nachzukom-
men, muss die Interne Revision – 
genau wie der Prüfer – Kenntnis über 
die bestehenden Auslagerungstat-
bestände und deren Risiko- und 
 Wesentlichkeitsbewertungen erlan-
gen. Dafür wiederum bildet der jeder-
zeitige MaRisk-konforme Einbezug 
der Internen Revision in die Risiko-
analyse der jeweiligen Auslagerung 
eine wichtige Informationsbasis.

Die Interne Revision hat grund-
sätzlich die Prüfung der Auslagerun-
gen in ihren Prüfungsplan aufzuneh-
men. Sie kann aber nach BT 2.1 Tz. 3 
auf eigene Prüfungshandlungen ver-
zichten und stattdessen die Prüfungs-
ergebnisse der Internen Revision des 
Auslagerungsunternehmens verwen-
den. Dies setzt allerdings voraus, dass 
die durch das Auslagerungsunterneh-
men durchgeführten Revisionstätig-
keiten den Ansprüchen genügen, die 
in den MaRisk AT 4.4 sowie BT 2 an 
die Interne Revision gestellt werden. 
Davon hat sich die Interne Revision 
des auslagernden Instituts laufend zu 
überzeugen. Dies gilt insbesondere 
vor dem Hintergrund, dass es sich bei 
den Auslagerungsunternehmen häu-
fig um nicht aufsichtsrechtlich regu-
lierte Dienstleister handeln dürfte. 
Daher muss der Prüfer ebenfalls die 
nachvollziehbare Dokumentation zur 
Verwendung von Prüfungsergebnis-
sen fremder Revisionen würdigen. 

Die Anforderungen an die Com-
pliance-Funktion gehen nicht unmit-
telbar mit Auslagerungssachverhalten 
einher. Ausgangsbasis der Compli-
ance-Funktion wird jedoch regel-
mäßig eine Bestandsaufnahme der 
wesentlichen Rechtsbeziehungen sein. 
Dies kann auch Auslagerungstat-
bestände betreffen. Werden somit von 
einem Institut Risiken aus der Nicht-
einhaltung rechtlicher Anforderun-
gen ermittelt oder stellt die Com-
pliance-Funktion im Rahmen ihrer 
Tätigkeit bei bestimmten Auslagerun-

gen Compliance-Risiken fest, rückt 
die Auslagerungssteuerung auch in 
das Arbeitsfeld der Compliance-
Funktion.

MaRisk-Novelle

Die BaFin hat am 19. Februar 2016 
das Konsultationspapier zur 5. No-
velle der MaRisk veröffentlicht. Aus-
lagerungen stellen bei der Überarbei-
tung ein zentrales Thema dar, was 
wesentliche Veränderungen nach sich 
zieht:

Als klarstellende Abgrenzung vom 
sonstigen Fremdbezug wurde die 
 Definition einer Auslagerung ausge-
dehnt. So gelten künftig die Ver-
wendung einer Drittsoftware sowie 
diesbezügliche fachliche Unterstüt-
zungsleistungen als ein Auslagerungs-
tatbestand, wenn es sich um eine 
 Risikomanagementsoftware oder um 
ein Kernbanksystem handelt und die 
Software institutsindividuell ange-
passt wurde oder die Nutzung mit ent-
sprechenden Dienstleistungen durch 
Dritte ver bunden ist. Ferner wurden 
besondere inhaltliche Anforderungen 
an die  diesbezüglichen Auslagerungs-
verträge vorgegeben. Die Institute 
müssen daher die gemäß dieser Vorga-
ben bestehenden zusätzlichen wesent-
lichen Auslagerungen bestimmen,  
die vorhandenen Auslagerungsver-
träge inhaltlich überprüfen und gege-
benenfalls neu verhandeln. Dies dürfte 
einige Institute vor die Herausforde-
rung stellen, die Voraussetzungen zur 
Verwendung der Drittsoftware nach-
träglich zu schaffen.

Im Fokus der Novelle stehen 
ebenso Art und Umfang von Auslage-
rungen in den Kernbereichen der Ins-
titute wie das Risikocontrolling, Com-
pliance und die Interne Revision. So 
wird ausdrücklich darauf hingewiesen, 
dass eine Vollauslagerung der Risiko-
controllingfunktion nicht gestattet ist. 
Die Vollauslagerung der  Bereiche 
Compliance und Interne Revision 
bleibt für kleine Institute im Sinne des 
Proportionalitätsprinzips auch künftig 
möglich. Da dies jedoch bereits heute 
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so gelebt wird, sollte in dieser Darstel-
lung eher eine Klarstellung als eine 
neue Anforderung zu sehen sein. Es 
wird zudem darauf hingewiesen, dass 
in diesen wichtigen Risikokontrollbe-
reichen nur Auslagerungen möglich 
sind, wenn das auslagernde Institut 
weiterhin über fundierte Kenntnisse 
und Erfahrungen verfügt, um die aus-
gelagerten Bereiche selbst zu steuern 
und zu überwachen, um bei Bedarf je-
derzeit in der Lage zu sein, eine Rück-
verlagerung ohne eine Störung der Be-
triebsabläufe vorzunehmen.

Das auslagernde Institut muss 
zudem, soweit sinnvoll und möglich, 
in Ergänzung der Anforderungen an 
eine unerwartete oder unbeabsichtigte 
Beendigung von Auslagerungen, die 
mit einer erheblichen Beeinträchti-
gung der Geschäftstätigkeit verbun-
den sein können, eine Ausstiegsstrate-
gie festlegen oder zumindest eine 
angemessene Berücksichtigung in der 
Notfallplanung vornehmen. Die so 
vorgegebenen Handlungsoptionen 
müssen regelmäßig und anlassbe-
zogen überprüft werden. 

Daneben wird die Implementie-
rung eines zentralen Auslagerungs-
managements gefordert. Dieses soll 
den Gesamtüberblick über die beste-
henden Auslagerungen gewährleisten 
sowie die Kontroll- und Überwa-
chungsaufgaben übernehmen. Eine 
weitere Aufgabe des zentralen Aus-
lagerungsmanagements wird in der 
regelmäßigen wie auch anlassbezo-
genen Risikoanalyse unter Berück-
sichtigung gegebenenfalls bestehen-
der Weiterverlagerungen gesehen. 
Insgesamt soll durch das zentrale Aus-
lagerungsmanagement eine einheit-
liche Steuerung, Behandlung und 
 Beurteilung der Auslagerungsverhält-
nisse sichergestellt werden. Obwohl 
der Proportionalitätsgedanke an die-
ser Stelle in die Formulierung der Ma-
Risk nicht eingeflossen ist, geht das 
Konsultationspapier der BaFin vom 
19. Februar 2016 davon aus, dass die-
ses zentrale Auslagerungsmanage-
ment insbesondere bei Instituten mit 
einem umfangreichen Auslagerungs-
bestand erforderlich ist. 

Daneben werden zukünftig die Be-
richte für wesentliche Risiken und 
Funktionsbereiche vierteljährlich ge-
fordert. Gerade bei kleinen Instituten 
dürften die damit verbundenen Mehr-
aufwendungen wohl einige Dienstleis-
tungsbeziehungen in Frage stellen, wie 
beispielsweise die häufig anzu treffende 
Auslagerung der Internen Revision. 
Dabei darf ange zweifelt werden, ob 
eine zwingend vorgegebene viertel-
jährjährliche Revisionsprüfung- und 
-berichterstattung bei kleinen Institu-
ten nennenswerte Mehr erkenntnisse 
hervorbringen. Daneben ist es nach 
dem Konsulta tionspapier der BaFin 
ausdrücklich wünschenswert, wenn 
kleine Institute weiterhin die Möglich-
keit haben, durch Auslagerungen eine 
Expertise von außen zu gewinnen. Es 
wäre deswegen empfehlenswert ge-
wesen, den Proportiona litätsgedanken 
für die  Berichterstattung ausdrücklich 
zu inte grieren.

Schlussfolgerungen

Auslagerungen stehen in einem 
deutlichen Fokus der Aufsicht, was die 
Erweiterungen und Konkretisierungen 
im Rahmen des Entwurfes der 5. No-
velle der MaRisk nochmals verdeut-
lichen. Die Erfüllung dieser neuen An-
forderungen an die Auslagerungen 
dürfte mit weiteren Anstrengungen 
und Aufwendungen für die Institute 
verbunden sein, wie beispielsweise die 
Einrichtung eines  zentralen Auslage-
rungsmanagements sowie die Über-
prüfung und Nach besserung der 
 bestehenden Auslagerungsverträge, 
insbesondere bei Softwaredrittbezugs-
verträgen. 

Der Prüfer ist gehalten, die Umset-
zung der an die Auslagerungen ge-
stellten Anforderungen zu prüfen, zu 
beurteilen und hierüber im Rahmen 
der Jahresabschlussprüfung Bericht 
zu erstatten. Basis für eine MaRisk-
konforme Prüfungstätigkeit bilden 
die Verfahren der Institute, welche die 
vollständige Erfassung vertraglicher 
Beziehungen gewährleisten sowie 
deren Kategorisierung und Risiko-
bewertung. Diesen Aktivitäten und 

Prozessen wird der Prüfer deshalb 
eine besondere Aufmerksamkeit im 
Rahmen seiner Tätigkeiten widmen. 

Besonderer Bedarf ergibt sich 
 hinsichtlich der Er füllung auf-
sichtsrechtlicher Anfor derungen bei 
 bestehenden Weiterverlagerungen 
(gegebenenfalls sogar Weiterver-
lagerungsketten), insbesondere bei 
Aus- und Weiterverlagerungen an 
aufsichtsrechtlich nicht regulierte 
Dienstleister. Daneben wird sich der 
Prüfer intensiv mit den eigenen 
 Kontrollaktivitäten des Instituts be-
fassen. Eine besondere Bedeutung 
kommt den Prüfungstätigkeiten der 
Internen Revision zu. Diese geben 
dem Prüfer zudem wertvolle Hin-
weise zur Planung seiner eigenen 
Prüfungsaufgaben. Die Beurteilung 
der Revisions tätigkeit des Instituts 
steht dabei ebenfalls in seinem Aufga-
benbereich. 

Der Entwurf zur 5. MaRisk-No-
velle bringt weitere Anstrengungen 
im Bereich der Auslagerungen mit 
sich. Die betroffenen Institute sollten 
daher die für sie notwendigen Aufga-
ben rechtzeitig diagnostizieren und 
sich diesen neuen Herausforderungen 
zeitnah stellen. Dabei ist es sicher 
empfehlenswert, die geplanten Vor-
kehrungen zur Erfüllung der identifi-
zierten zusätzlichen Anforderungen 
im Vorfeld auch mit dem Prüfer zu 
besprechen. 
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